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Hochschule öffnen – mehr Chancen für Studierende 
ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung? 
 
Dr. Walburga Katharina Freitag 

Bildungsrat Chemie, 4. November 2011, Geschäftsstelle des BAVC, Wiesbaden 
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1. Hochschulzugang „ohne Abitur“ – KMK-

Regelungen und ihre Bedeutung (I) 

• zwei KMK-Beschlüsse innerhalb von 50 Jahren: 

– 1959: „KMK-Vereinbarung über den Hochschulzugang 
von besonders befähigten Berufstätigen“, letzte 
Änderung 2010  

• Begabtenprüfung, die vor der obersten Schulbehörde des 
jeweiligen Landes abgelegt wird. 

– 2009: Beschluss der KMK „Hochschulzugang für 
beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische 
Hochschulzugangsberechtigung“ 
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1. Hochschulzugang „ohne Abitur“ – 
Landesregelungen und ihre Bedeutung (II) 

• Seit den späten 1960er Jahren – Regelungen durch die 
Länder; Reaktion auf Lehrermangel (Niedersachsen); 
Reaktion auf „Gleichwertigkeitsdiskurs“ durch Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerverbände (Meisterparagraphen), etc. 

• Ergebnis:  

– Heterogene Landesregelungen; von Hochschulen z.T. nicht 
praktiziert; große Unterschiede zwischen Hochschulen und 
Fächern 

– Zulassung zu einem konkreten Studiengang, 
hochschulgebunden. 

– Anteil: Weniger als 1% der Studienanfänger/innen; 
Universitäten ca. 0,6% und Fachhochschulen ca. 1,6% 

– Große Unterschiede zwischen den Ländern (Freitag 2009) 

 



5 Bildungsrat Chemie, Nov. 2011 

Fragmentarisches … 

• Heterogene Hochschullandschaft, die an den Rändern 
‚ausfranst‘ 

• „Hochschulische Wirklichkeiten“ stellen sich je nach 
Bundesland, Uni oder FH, Fächern und 
„Organisationseinheiten“ unterschiedlich dar.  

• Nicht abgeschlossene Transformationen des gestuften 
Studiensystems mit nicht intendierten Effekten u.a. auf das 
Ziel „berufsbegleitend studieren“. 

• Studien- und Hochschulreform: Einführung neuer 
Steuerungssysteme 
– Hochschulpakte zwischen Landesregierungen und Hochschulen 
– indikatorgestützte u. leistungsbezogene 

Mittelverteilungsmodellen zwischen Land und Hochschulen 
– Ausstattungs-, Kosten- und Leistungsvergleiche   

• Nicht abgeschlossene Entwicklungen, z.B. Deutscher 
Qualifikationsrahmen (Stichwort: Bildungsmonopol) 
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2. Aktuelle Regelung und ihre Bedeutung 

 

• Vereinbarung einheitlicher Kriterien auf der 
Plenarsitzung der Kultusministerkonferenz im 
März 2009 in Stralsund 

 

• Ergebnis: KMK-Beschluss vom 06.03.2009: 
„Hochschulzugang für beruflich qualifizierte 
Bewerber ohne schulische 
Hochschulzugangsberechtigung“  
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Gegenstand des KMK-Beschlusses 2009 

 

• Gruppe 1: Fortbildungsabsolventen:  

– Erwerb der allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung 

 

• Gruppe 2: Ausbildungsabsolventen mit 
dreijähriger Berufserfahrung:  

– Hochschulzugang zu fachlich affinen Studiengängen an 
Universitäten und Fachhochschulen nach einem 
„Eignungsfeststellungsverfahren“ 
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Bedeutung für die Absolvent(inn)en der 
Gruppe 1: Aufstiegsfortbildungen 

 

• Hochschulzugang für alle Studiengänge  

• Zugang zu Universitäten und Fachhochschulen 

• Zugang nicht mehr an die Frage der Affinität 
zwischen Aus- oder Weiterbildung und Studium 
geknüpft 

• ohne Prüfung  

• Nachweis der Berufstätigkeit entfällt 



9 Bildungsrat Chemie, Nov. 2011 

Kennzahlen für diese Gruppe: 

• jährlich ca. 160.000 Absolvent(inn)en (Schätzung auf 

der Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes und eigenen 
Berechnungen) 

• Ca. 40% dieser Gruppe haben zuvor eine 
schulische Hochschulzugangsberechtigung 
erworben, ca. 60% (n = 96.000) nicht. 

• Alter (nur Fortbildungen nach BBiG, DIHK 2008) 

– bis 25 Jahre   21% 

– 26-30 Jahre   27% 

– 31 Jahre und älter  52% 
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Bedeutung für die Absolvent(inn)en der 
Gruppe 2: Ausbildung und Berufspraxis 

 

• Zugang zu Universitäten und Fachhochschulen 

• Zugang weiterhin an der Frage der Affinität 
zwischen Ausbildung und Studium geknüpft 

• Eignungsfeststellungsprüfung  

• das Mindestalter, der in einigen Bundesländern 
geforderte Nachweis von mehr als drei Jahren 
Berufspraxis, der Nachweis von 
Mindestdurchschnittsnoten und die 
Landeskinderregelung entfallen 
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Kennzahlen für diese Gruppe: 

• Ca. 420.000 Absolvent(inn)en (2007)  

• Ca. 20% der Gruppe besaßen bei Ausbildungsbeginn bereits 
eine HZB, weitere 15% erwarben die HZB mit oder nach 
ihrer Ausbildung, i.d.R. durch eine Fachhochschulreife; d.h. 
65% besaßen keine HZB (n=273.000) 

• Alter: ca.  

– 50% der Absolvent(inn)en 2007 sind nach dreijähriger 
Berufstätigkeit zwischen 22 und 24 Jahre alt,  

– 25% sind zwischen 25 und 26 Jahre alt,  

– 25% sind 27 Jahre und älter.  

• Vergleich mit Studienanfänger(inne)n WS 2006/07 :  

– nur 11% waren 25 Jahre und älter 
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Berufsgruppen der beruflich qualifizierten 
Studienanfänger/innen mit (WS 2007/08 im Vergleich 

zu WS 2005/06) 

• 32% hatten eine kaufmännische Ausbildung oder eine Ausbildung 
zum/zur Sozialversicherungsfachangestellten (Anteil ansteigend) 

• Mit 22,6% rückten die Mechaniker-, Schlosser-, Elektriker-, 
Mechatroniker- und TV-Techniker(innen) auf Rang 2 (Anteil 
ansteigend) 

• Von 4% auf 8,4% mehr als verdoppelt hat sich der Anteil der 
Studierenden mit einem Abschluss als Chemotechniker(in), 
Chemie- und Photolaborant(in) 

• Mit einem Anteil von 5,6% Erzieher(innen) und 
Kindergärtner(innen) ist die Gruppe schwächer als zuvor 
vertreten.  

• Mit knapp 7 % konstant vertreten war die Gruppe der 
Gesundheitsberufe (Pflegeberufe, Arzthelfer(innen) und der 
Medizinisch Technische Assistent(inn)en) 

• Rest: Sonstige 

Quelle: HIS-Studienanfängerbefragung (BQS mit 1,7% leicht 
überrepräsentiert). 
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Fragmentarisches … 

• Heterogene Hochschullandschaft, die an den Rändern 
‚ausfranst‘ 

• „Hochschulische Wirklichkeiten“ stellen sich je nach 
Bundesland, Uni oder FH, Fächern und 
„Organisationseinheiten“ unterschiedlich dar.  

• Nicht abgeschlossene Transformationen des gestuften 
Studiensystems mit nicht intendierten Effekten u.a. auf das 
Ziel „berufsbegleitend studieren“. 

• Studien- und Hochschulreform: Einführung neuer 
Steuerungssysteme 
– Hochschulpakte zwischen Landesregierungen und Hochschulen 
– indikatorgestützte u. leistungsbezogene 

Mittelverteilungsmodellen zwischen Land und Hochschulen 
– Ausstattungs-, Kosten- und Leistungsvergleiche   

• Nicht abgeschlossene Entwicklungen, z.B. Deutscher 
Qualifikationsrahmen (Stichwort: Bildungsmonopol) 
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3. Umsetzung in den Ländern  
Umsetzung erfolgt: 
 1. Baden-Württemberg (eingeschränkt; statt 

Fachschulbeschluss landeseigener Schulparagraph) 
2. Bayern (eingeschränkt; für „Nichtbayern“ keine § 54 

Gleichstellung) 
3. Berlin 
4. Bremen 
5. Hamburg  
6. Hessen  
7. Mecklenburg-Vorpommern 
8. Niedersachsen  
9. Nordrhein-Westfalen (erweitert: Gruppe 2 ohne Prüfung) 
10.Rheinland-Pfalz (erweitert: Gruppe 2 ohne Prüfung und 

Modellklausel) 
11.Saarland 
12.Sachsen-Anhalt 
13.Schleswig-Holstein 
14.Thüringen 
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3. Länder, in denen eine Umsetzung im 

Sinne des Beschlusses nicht erfolgte 

1. Brandenburg (Gesetz von 2008, letzte Änderung Okt. 2010) 

• Brandenburg hat im April 2009 den Zugang für Meister(innen) 
und in der Handwerksordnung Gleichstellte (Techniker, § 53 
BBiG) geöffnet, jedoch die Notwendigkeit der fachlichen 
Affinität beibehalten.  

• Die Gesundheits- und Sozialberufe wurden nicht 
gleichgestellt. 

• Für Berufsausbildungsabsolventen besteht die Möglichkeit des 
affinen Zugangs (ohne Prüfung); allerdings wurde eine 
Modellklausel der „Eignungsfeststellungsprüfung“ eingeführt. 

 

2. Sachsen (letzte Änderung von Januar 2011) 

• Zugangsprüfung für Berufsbildungsabsolvent(inn)en 
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4. Effekte 

• Die Umsetzung der Länderregelungen auf der 
Grundlage des KMK-Beschlusses ist zur Aufgabe 
der Hochschulen gemacht worden.  
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4. Effekte 

• Der Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte 
wurde in Zielvereinbarungen zwischen Ländern 
und Hochschulen aufgenommen.  

– Beispiel: Zielvereinbarung zur Ausgestaltung des 
„Innovationsbündnis Hochschule 2013“ zwischen der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften – 
Fachhochschule Deggendorf … und dem Bayerischen 
Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst …. 
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4. Effekte: Gestiegene Zahl der SBQ-

Studienanfänger/innen in NRW  
(Quelle: Wissenschaftsministerium NRW) 

• Der Hochschulzugang für 
beruflich Qualifizierte hat 
zu einem „Run“ auf die 
Fernuniversität in Hagen 
geführt.  

 

 

 

WS 

09/1
0 

WS 

10/11 

Universitäten 20 190 

FernUni 
Hagen 

84 2.559 

Fachhoch-
schulen 

394 487 
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4. Indirekte Effekte 

• Die Themen „Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte“, 
„Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf 
Hochschulstudiengänge“ und  „Öffnung der Hochschule“ 
befördern sich gegenseitig 

• Entwicklung zahlreicher Initiativen, die sich mit 
Durchlässigkeit und Anrechnung beschäftigen 
(Beispiele) 

– INNOPUNKT Brandenburg 

– Weiterbildungsinitiative Frühkindliche Fachkräfte (WIFF) 

– „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschule“ 

– Nachfolge ANKOM: „Übergang von der beruflichen in die 
hochschulische Bildung“ (BMBF) 
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Fragmentarisches … 

• Heterogene Hochschullandschaft, die an den Rändern 
‚ausfranst‘ 

• „Hochschulische Wirklichkeiten“ stellen sich je nach 
Bundesland, Uni oder FH, Fächern und 
„Organisationseinheiten“ unterschiedlich dar.  

• Nicht abgeschlossene Transformationen des gestuften 
Studiensystems mit nicht intendierten Effekten u.a. auf das 
Ziel „berufsbegleitend studieren“. 

• Studien- und Hochschulreform: Einführung neuer 
Steuerungssysteme 
– Hochschulpakte zwischen Landesregierungen und Hochschulen 
– indikatorgestützte u. leistungsbezogene 

Mittelverteilungsmodellen zwischen Land und Hochschulen 
– Ausstattungs-, Kosten- und Leistungsvergleiche   

• Nicht abgeschlossene Entwicklungen, z.B. Deutscher 
Qualifikationsrahmen (Stichwort: Bildungsmonopol) 
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5. Herausforderungen (I) 

Gruppe 1 und 2:  

• Zulassungsbeschränkte Studiengänge: Gleichstellung der 
Abschlussnoten problematisch 

• Einzelregelungen von Ländern: Medizinische Studiengänge 
in NRW – Prüfung oder Note 4,0  

 

Gruppe 2: 

• Bestimmung der fachlichen Affinität 

– „Berufsausbildung in einem zum Studiengang affinen Bereich“ 
(KMK 2009) 

• Ausgestaltung der Eignungsfeststellungsverfahren? 

– Reproduktion des Bildungskanon Abitur? 
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5. Herausforderungen (II) 

• Unübersichtlichkeit der kammerrechtlichen 
Regelungen nach § 54 BBiG (ca. 2500!) 

 

• Unklarer Stundenumfang der Lehrgänge. 

 

• „Einordnungspolitik“ der Abschlüsse im Rahmen 
des DQR mindert die Begeisterung und das 
Engagement der Sozialpartner für die Öffnung 
des Hochschulzugangs.  

 

• Trotz einheitlicherer Regelungen gibt es große 
Beratungsbedarfe! 
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5. Herausforderungen (III) 

• Finanzierung LLL 

 

• Mangel an berufsbegleitend studierbaren und 
passgenauen Studienangeboten 

 

• Hochschulstudium als Personalentwicklung 
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

Kontakt:  

Mail: freitag@his.de  

Fon: 0511-1220292 

Web: http://ankom.his.de 

 

mailto:freitag@his.de
http://ankom.his.de/
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6. Diskussion 

• Mehr Chancen?  

• Beförderung durch Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerseite? 


